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Bebauungsplan Nr. 9 „Spreewaldblick“ 
der Stadt Vetschau/Spreewald

Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/
Spreewald	hat	in	ihrer	Sitzung	am	25.09.2014	auf	der	Grund-
lage	des	§	13	BauGB	in	der	derzeit	geltenden	Fassung	den	
Bebauungsplan	Nr.	9	„Spreewaldblick“	der	Stadt	Vetschau/	
Spreewald	 bestehend	 aus	 der	 Planzeichnung	 (Teil	 A)	 im	
Maßstab	1:1000,	Stand	08/2014	und	den	textlichen	Festset-
zungen	(Teil	B)	als	Satzung	beschlossen.

Die	Begründung	wurde	gebilligt.
Der	Satzungsbeschluss	wird	gemäß	§	10	Abs.	3	BauGB	hier-
mit	öffentlich	bekannt	gemacht.

Die	 Planänderung	 betrifft	 die	 Regelung	 zur	 Gestaltung	 der	
Dachform.	 Auf	 die	 ursprüngliche	 Regelung:	 Sattel-	 oder	
Krüppelwalmdächer,	 das	 gesamte	 Wohngebiet	 betreffend,	
wird	verzichtet.	Zukünftig	sind	alle	Formen	geneigter	Dächer	
zulässig.
Die	übrigen	Festsetzungen	werden	nicht	geändert.

Der	 Bebauungsplan	 Nr.	 9	 „Spreewaldblick“	 der	 Stadt	Vet-
schau/Spreewald	 ist	 aus	 dem	 rechtsverbindlichen	 Flächen-
nutzungsplan	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	entwickelt	wor-
den.	 Eine	 Genehmigung	 des	 Bebauungsplanes	 ist	 somit	
nicht	erforderlich.

Die	 Plansatzung	 und	 deren	 Begründung	 kann	 im	 Fachbe-
reich	 Bau,	 Sachgebiet	 Planung	 der	 Stadt	 Vetschau/Spree-
wald,	Schlossstr.	10,	Zimmer	302,	zu	den	Sprechzeiten:

Dienstag		 	9.00	-	12.00	und	13.30	-	17.30	Uhr
Donnerstag		 	9.00	-	12.00	und	13.30	-	15.30	Uhr
von	 jedermann	 eingesehen	 und	 über	 den	 Inhalt	 Auskunft	
verlangt	werden.

Hinweise
Gemäß	§	215	Abs.	1	BauGB	werden	folgende	Verletzungen	
von	Vorschriften	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	innerhalb	von	
einem	Jahr	seit	Bekanntmachung	der	Satzung	schriftlich	ge-
genüber	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	unter	Darlegung	des	
die	Verletzung	 begründeten	 Sachverhalts	 geltend	 gemacht	
worden	sind:

1	 eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	BauGB	beacht-
liche	Verletzung	 der	 dort	 bezeichneten	Verfahrens-	 und	
Formvorschriften,

2	 eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	2	BauGB	be-
achtliche	Verletzung	der	Vorschriften	über	das	Verhältnis	
des	Bebauungsplanes	und	des	Flächennutzungsplanes,

3	 nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	des	
Abwägungsvorganges.

Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	Abs.	4	
BauGB	über	die	fristgemäße	Geltendmachung	etwaiger	Ent-
schädigungsansprüche	für	Eingriffe	in	eine	bisher	zulässige	
Nutzung	durch	diese	Satzung	und	über	das	Erlöschen	von	
Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.

Die	Satzung	tritt	mit	der	Bekanntmachung	des	Satzungsbe-
schlusses	in	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	den	26.09.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald 
zur Umlage der Verbandsbeiträge  

des Gewässerunterhaltungsverbandes 
Wasser- und Bodenverband  

„Oberland Calau“ für das Jahr 2014

Aufgrund	der	§§	3	und	28	der	Kommunalverfassung	des	Lan-
des	Brandenburg	(BbgKVerf)	 in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	18.	Dezember	2007	(GVBl.	I/07,	[Nr.	19],	S.	286),	zu-
letzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2014	
(GVBl.	I/14,	[Nr.	32]),	des	§	80	Absatz	2	des	Brandenburgischen	
Wassergesetzes	(BbgWG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	02.	März	2012	(GVBl.	I/12,	[Nr.	20]),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	12	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2014	(GVBl.	 I/14,	[Nr.32])	
und	des	Kommunalabgabengesetzes	(KAG)	für	das	Land	Bran-
denburg	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 31.	 März	
2004	(GVBl.	I/04,	[Nr.	08],	S.	174),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	
10	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2014	(GVBl.	I/14,	[Nr.	32]),	hat	die	
Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	
in	 ihrer	Sitzung	am	25.09.2014	folgende	Satzung	zur	Umlage	
der	 Verbandsbeiträge	 des	 Gewässerunterhaltungsverbandes	
Wasser-	und	Bodenverband	„Oberland	Calau“	beschlossen:

§ 1  
Allgemeines

(1)	Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	ist	auf	Grund	des	§	2	des	
Gesetzes	 über	 die	 Bildung	 der	 Gewässerunterhaltungsver-
bände	 (GUVG)	 vom	 13.	 März.1995	 (GVBl.	 I/95,	 [Nr.	 03],	 S.	
14),	 zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	05.	Dezember	2013	
(GVBl.	 I/13,	 [Nr.	 39]),	 gesetzliches	 Pflichtmitglied	 des	 Ge-
wässerunterhaltungsverbandes	Wasser-	und	Bodenverband	
„Oberland	Calau“	für	all	diejenigen	Flächen	 im	Gemeinde-
gebiet,	die	nicht	im	Eigentum	des	Bundes,	des	Landes	oder	
einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	stehen.	Dem	Verband	ob-
liegt	innerhalb	seines	Verbandsgebietes	gemäß	§	79	Absatz	1	
Nr.	2	BbgWG	in	Verbindung	mit	§	40	Wasserhaushaltsgesetz	
(WHG)	vom	31.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2585),	zuletzt	geändert	
durch	Artikel	4	Absatz	76	des	Gesetzes	vom	07.	August	2013	
(BGBl.	I	S.	3154)	unter	anderem	die	Unterhaltung	der	Gewäs-
ser	2.	Ordnung.
(2)	Die	Verbandsmitglieder	haben	gemäß	§	33	der	Satzung	
des	Wasser-	 und	 Bodenverbandes	„Oberland	 Calau“	 vom	
27.	Juni	2011	(Amtsblatt	für	das	Land	Brandenburg	–	Nr.	36	
vom	14.	September	2011,	S.	1500),	in	der	Fassung	der	1.	Än-
derung	vom	06.	Februar	2014	(Amtsblatt	für	das	Land	Bran-
denburg	-	Nr.	12	vom	26.	März	2014,	S.	438),	dem	Verband	
Beiträge	 zu	 leisten,	 die	 zur	 Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 und	
Verbindlichkeiten	und	zu	einer	ordentlichen	Haushaltsführung	
erforderlich	sind.	Die	Beiträge	bestehen	in	Geldleistungen.

§ 2  
Gegenstand der Umlage

(1)	 Die	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 erhebt	 kalenderjährlich	
eine	Umlage,	mit	der	die	von	ihr	an	den	Gewässerunterhal-
tungsverband	Wasser-	und	Bodenverband	„Oberland	Calau“	
zu	zahlenden	Verbandsbeiträge	sowie	die	bei	der	Umlegung	
der	Verbandsbeiträge	 entstehenden	Verwaltungskosten	 auf	
die	Eigentümer	bzw.	Erbbauberechtigten	derjenigen	Grund-
stücke,	 die	 nicht	 im	 Eigentum	 der	 Gemeinde,	 des	 Bundes,	
des	Landes	oder	einer	anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	
umgelegt	werden.

(2)	Die	Umlage	wird	als	Jahresumlage	erhoben.	Die	Umlage	
entsteht	mit	Beginn	des	Kalenderjahres,	für	das	sie	zu	erhe-
ben	ist,	und	wird	nach	Bekanntgabe	des	Beitragsbescheides	
des	Gewässerunterhaltungsverbandes	gegenüber	der	Stadt	
für	das	Kalenderjahr	festgesetzt.

§ 3  
Fälligkeit

Die	Umlage	wird	einen	Monat	nach	Bekanntgabe	des	Umla-
gebescheides	 gegenüber	 dem	 Umlageschuldner	 fällig.	Auf	
Antrag	kann	dem	Umlageschuldner	die	Zahlung	der	Umlage	
in	Raten	gewährt	werden.

§ 4  
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	 ist	derjenige,	der	 zum	Zeitpunkt	
der	Entstehung	der	Umlage	gemäß	§	2	Absatz	2	Eigentümer	
eines	Grundstückes	im	Gemeindegebiet	ist.
(2)	 Ist	 für	 ein	Grundstück	ein	Erbbaurecht	bestellt,	 tritt	 der	
Erbbauberechtigte	 an	 die	 Stelle	 des	 Grundstückseigentü-
mers.
(3)	Mehrere	Umlageschuldner	für	dieselbe	Schuld	haften	als	
Gesamtschuldner.

§ 5  
Umlagemaßstab

(1)	 Bemessungsgrundlage	 für	 die	 Umlage	 ist	 die	 in	 Quad-
ratmeter	ausgewiesene	Fläche	des	Grundstückes	zum	Zeit-
punkt	der	Entstehung	der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Absatz	2.
(2)	Der	erfolgte	Wechsel	des	Eigentümers	 ist	der	Stadt	Vet-
schau/Spreewald	 unter	 Vorlage	 des	 aktuellen	 Grundbuch-
blattes	anzuzeigen.
(3)	 Die	 Umlageschuldner	 haben	 alle	 für	 die	 Erhebung	 der	
Umlage	erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen.

§ 6  
Umlagesatz

Die	Umlage	je	Quadratmeter	der	nach	§	5	ermittelten	Grund-
stücksfläche	beträgt	für	das	Kalenderjahr	2014	=	0,00111	€.
Beträge	von	unter	1,00	€	werden	nicht	erhoben.

§ 7  
In-Kraft-Treten

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.	Januar	2014	in	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	26.	September	2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister



Seite	4,	Nr.	11/2014Vetschau/Spreewald
E

rö
ff

n
u

n
g

sb
ila

n
z 

d
er

 S
ta

d
t V

et
sc

h
au

/S
p

re
ew

al
d

 z
u

m
 0

1.
01

.2
01

1



Nr.	11/2014,	Seite	5 Vetschau/Spreewald



Seite	6,	Nr.	11/2014Vetschau/Spreewald

Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der 4. öffentlichen Sitzung  

der Stadtverordnetenversammlung  
Vetschau/Spreewald am 25.09.2014

zu 1.
Festlegung des Zinssatzes für die Verzinsung des Anlageka-
pitals
Vorlage: BV-StVV-003-14

Beschluss:
Der	Zinssatz	 für	die	Verzinsung	des	Anlagekapitals	bei	den	
städtischen	Einrichtungen	(ohne	Eigenbetriebe)	wird	ab	dem	
Haushaltsjahr	2011	von	seither	6,0	%	auf	neu	3,0	%	gesenkt	
und	festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

2.
Beschluss über die Eröffnungsbilanz der Stadt Vetschau/
Spreewald zum 01.01.2011
Vorlage: BV-StVV-032-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 beschließt	 gemäß	 §	 85	
(3)	 der	 Kommunalverfassung	 Brandenburg	 die	 geprüfte	
Eröffnungsbilanz	 (Anlage	 1)	 der	 Stadt	Vetschau/Spreewald	
zum	Stichtag	01.01.2011.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

3.
Satzung über die Straßenreinigung einschließlich Winter-
wartung der Stadt Vetschau/Spreewald (Straßenreinigungs-
satzung)
Vorlage: BV-StVV-024-14

Beschluss:
Aufgrund	 der	 §§	 3	 und	 28	 der	 Kommunalverfassung	 des	
Landes	Brandenburg	(BbgKVerf)	vom	18.12.2007	(GVBl.	I/07	
[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Geset-
zes	vom	10.07.2014	 (GVBl.	 I/14	 [Nr.	 32])	und	des	§	49a	des	
Brandenburgischen	 Straßengesetzes	 (BbgStrG)	 in	 der	 Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	28.07.2009	(GVBl.	I/09	[15],	
S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	des	Gesetzes	vom	
10.07.2014	 (GVBl.	 I/14,	 Nr.	 32)	 hat	 die	 Stadtverordnetenver-
sammlung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	in	der	Sitzung	am	
25.09.2014	die	Satzung	beschlossen.
Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 der	
Stadt	 Vetschau/Spreewald	 vom	 23.11.2000	 zur	 BV-2000-
145/1bezüglich	 des	 Straßenklassifizierungsverzeichnisses	
für	die	Straßenreinigung	und	Winterwartung	tritt	hiermit	au-
ßer	Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 9
Ablehnung:		 5
Enthaltung:		 0

4.
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Spreewaldblick“ 
der Stadt Vetschau/Spreewald im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB Abwägungsbeschluss
Vorlage: BV-StVV-029-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/	
Spreewald	stimmt	den	Abwägungsvorschlägen	zu	den	gem.	
§	1	(7)	BauGB	geprüften	und	behandelten	Hinweisen	der		Trä-
ger	öffentlicher	Belange,	Bürger	und	Nachbargemeinden	zur	
2.	 Änderung	 des	 Bebauungsplanes	 Nr.	 9	„Spreewaldblick“	
der	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 im	 vereinfachten	 Verfahren	
nach	§	13	BauGB	zu.
Berücksichtigt	werden	die	Belange	entsprechend	dem	Abwä-
gungsprotokoll	(siehe	Anlage	1)
Das	Planungsbüro	wird	beauftragt,	dass	Beschlussergebnis	
den	Einsendern	schriftlich	mitzuteilen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 13
Zustimmung:		 13
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

5.
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Spreewaldblick“ 
der Stadt Vetschau/Spreewald im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB Satzungsbeschluss
Vorlage: BV-StVV-030-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/	
Spreewald	 beschließt	 auf	 der	 Grundlage	 des	 §	 13	 BauGB	
in	 der	 derzeit	 geltenden	 Fassung	 die	 2.	 Änderung	 des	 Be-
bauungsplanes	 Nr.	 9	„Spreewaldblick“	 der	 Stadt	Vetschau/
Spreewald	 im	 vereinfachten	Verfahren	 bestehend	 aus	 der	
Planzeichnung	(Teil	A)	im	Maßstab	1:1000,	Fassung	August	
2014	und	dem	Text	(Teil	B),	als	Satzung.
Die	Begründung	wird	gebilligt.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

6.
Gültigkeit der Kommunalwahlen am 25.05.2014
Vorlage: BV-StVV-035-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/
Spreewald	beschließt	gemäß	§	56
i.V.m.	§	57	Abs.	1,	Ziffer	1	des	Brandenburgischen	Kommu-
nalwahlgesetzes	(BbgKWahlG):
Einwendungen	gegen	die	Kommunalwahl	vom	25.Mai	2014	
liegen	nicht	vor.
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Die	 Wahlen	 vom	 25.	 Mai	 2014	 zur	 Stadtverordnetenver-
sammlung	für	das	Wahlgebiet	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	
sowie	der	Ortsbeiräte	für	die	Wahlgebiete	der	Ortsteile	Gö-
ritz,	Koßwig,	Laasow,	Missen,	Naundorf,	Raddusch,	Repten,	
Stradow	und	Suschow
sind	gültig.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

7.
Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes Was-
ser- und Bodenverband „Oberland Calau“ für das Jahr 2014
Vorlage: BV-StVV-036-14

Beschluss:
1.)	Satzung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald
zur	 Umlage	 der	 Verbandsbeiträge	 des	 Gewässerunterhal-
tungsverbandes	Wasser-	und	Bodenverband	„Oberland	Ca-
lau“	für	das	Jahr	2014
Aufgrund	 der	 §§	 3	 und	 28	 der	 Kommunalverfassung	 des	
Landes	 Brandenburg	 (BbgKVerf)	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
kanntmachung	vom	18.	Dezember	2007	(GVBl.	I/07,	[Nr.	19],	
S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	
10.	Juli	2014	(GVBl.	I/14,	[Nr.	32]),	des	§	80	Absatz	2	des	Bran-
denburgischen	Wassergesetzes	(BbgWG)	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	 vom	 02.	 März	 2012	 (GVBl.	 I/12,	 [Nr.	 20]),	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	12	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	
2014	 (GVBl.	 I/14,	 [Nr.32])	 und	 des	 Kommunalabgabenge-
setzes	(KAG)	für	das	Land	Brandenburg	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	31.	März	2004	 (GVBl.	 I/04,	 [Nr.	08],	
S.	174),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	10	des	Gesetzes	vom	
10.	Juli	2014	(GVBl.	I/14,	[Nr.	32]),	hat	die	Stadtverordneten-
versammlung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	in	ihrer	Sitzung	
am	25.09.2014	die	Satzung	zur	Umlage	der	Verbandsbeiträge	
des	Gewässerunterhaltungsverbandes	Wasser-	und	Boden-
verband	„Oberland	Calau“	beschlossen.
2.)	Die	Stadtverordnetenversammlung	nimmt	die	dem	Um-
lagesatz	 zugrunde	 liegende	 Kalkulation	 zustimmend	 zur	
Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 13
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 1

8.
Antrag der CDU-Fraktion zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Gewässerunterhaltungsverbandes Wasser- und Boden-
verband „Oberland Calau“ ab dem Jahr 2015
Vorlage: A-StVV-037-14

Beschluss:
Die	Verwaltung	erhält	den	Auftrag,	zu	prüfen	und	einen	Lö-
sungsvorschlag	vorzulegen,	um	ab	dem	Jahr	2015	die	Ver-
bandsbeiträge	 des	 Gewässerunterhaltungsverbandes	Was-
ser-	und	Bodenverband	„Oberland	Calau“	mit	der	Erhebung	
der	Grundsteuer	gegenüber	den	Beitragspflichtigen	geltend	
machen	zu	können.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 13
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 1

Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der 3. nichtöffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung  
Vetschau/Spreewald am 25.09.2014

1.
Vorschlag auf Zuerkennung eines Ehrengrabs für Pfarrer 
Benjamin Bieger
Vorlage: BV-StVV-654-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 erkennt	 dem	 letzten	
wendischen	 Pfarrer	 der	 Stadt	Vetschau,	 Benjamin	 Bieger	
gemäß	 des	 Punktes	 3	 der	 „Richtlinie	 zur	Verleihung	 des	
Ehrenbürgerrechts,	 einer	 Ehrenbezeichnung	 und	 Zuerken-
nung	eines	Ehrengrabs	der	Stadt	Vetschau/Spreewald“	ein	
Ehrengrab	auf	dem	Friedhof	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	
zu.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

2.
Vorschlag auf Zuerkennung eines Ehrengrabs für Wilhelm 
Schieber
Vorlage: BV-StVV-655-14

Beschluss:
Die	Stadtverordnetenversammlung	erkennt	dem	Maler	Wil-
helm	Schieber	gemäß	dem	Punkt	3	der	„Richtlinie	 zur	Ver-
leihung	des	Ehrenbürgerrechts,	einer	Ehrenbezeichnung	und	
Zuerkennung	 eines	 Ehrengrabs	 der	 Stadt	Vetschau/Spree-
wald“	ein	Ehrengrab	auf	dem	Friedhof	der	Stadt	Vetschau/
Spreewald	zu.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

3.
Grundstücksverkauf in der Stadt Vetschau/Spreewald OT 
Repten
Vorlage: BV-StVV-026-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 beschließt	 den	Verkauf	
des	 Grundstückes	 Gemarkung	 Repten,	 Flur	 2,	 Flurstück	 46	
(teilweise,	ca.	14	464	m2).
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Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

4.
Grundstücksverkauf in der Stadt Vetschau/Spreewald OT 
Repten
Vorlage: BV-StVV-027-14

Beschluss:
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 beschließt	 den	Verkauf	
des	 Grundstückes	 Gemarkung	 Repten,	 Flur	 2,	 Flurstück	 46	
(teilweise,	ca.	1	000	m2).

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

5.
Erlass von Gewerbesteuern aus Sanierungsgewinn
Vorlage: BV-StVV-013-14

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

6.
Erlass von Gewerbesteuern aus Sanierungsgewinn
Vorlage: BV-StVV-014-14

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

7.
Erlass von Gewerbesteuern aus Sanierungsgewinn
Vorlage: BV-StVV-015-14

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

8.
Erlass von Gewerbesteuern aus Sanierungsgewinn
Vorlage: BV-StVV-016-14

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 14
Zustimmung:		 14
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

Vetschau/Spreewald,	29.09.2014

gez. Bengt Kanzler
Bürgermeister

Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der 2. nichtöffentlichen Sitzung  

des Hauptausschusses der  
Stadtverordnetenversammlung  

am 04.09.2014

1.
Vergabebeschluss für die Lieferung eines Lastkraftwagen 
7,49 t, Kipper mit Ladekran
Vorlage: BV-StVV-022-14

Beschluss:
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt	für	die	Liefe-
rung	eines	Lastkraftwagen	7,49	 t,	Kipper	mit	Ladekran	den	
Zuschlag	zu	erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 8
Zustimmung:		 8
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

2.
Vergabebeschluss Gehweg Friedhofstraße, OT Raddusch, 
Vetschau/Spreewald
Vorlage: BV-StVV-033-14

Beschluss:
Der	 Hauptausschuss	 beschließt	 für	 den	 Gehweg	 Friedhof-
straße,	OT	Raddusch,	Vetschau/Spreewald	den	Zuschlag	zu	
erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 8
Zustimmung:		 8
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

3.
Vergabebeschluss Radweg, L 54 Suschow-Müschen, OT Su-
schow, Vetschau/Spreewald
Vorlage: BV-StVV-034-14

Beschluss:
Der	Hauptausschuss	beschließt	für	den	Radweg,	L	54	Suschow	
-	Müschen,	OT	Suschow,	Vetschau/Spreewald	Los	1	-	5	den	
Zuschlag	zu	erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:		 8
Zustimmung:		 8
Ablehnung:		 0
Enthaltung:		 0

Vetschau/Spreewald,	29.09.2014

gez. Bengt Kanzler
Bürgermeister


